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Die Zwangseinziehung von Aktien bei
angespannter Liquidit�t – der Vorstand
im Interessenkonflikt

Personalisierte Aktiengesellschaften und deren Aktion�re sind in der

Regel daran interessiert, den Eintritt Dritter zu kontrollieren und gege-

benenfalls zu verhindern. Die Satzungen dieser Aktiengesellschaften

sehen aus diesem Grund h�ufig neben einer Vinkulierung die M�glich-

keit vor, unter bestimmten Voraussetzungen die Aktien einzelner Aktio-

n�re zwangsweise gegen Abfindung einzuziehen. Regelm�ßig ist dies

vor allem bei Pf�ndung der Aktien eines Aktion�rs durch einen Dritten

vorgesehen. Der vorliegende Beitrag untersucht die Voraussetzungen

der angeordneten Zwangseinziehung in der Satzung einer Aktiengesell-

schaft aufgrund einer Pf�ndung von Aktien. Er zeigt ferner die Folgen

auf, die sich vor allem bei angespannter Liquidit�t der Gesellschaft f�r

den Vorstand hieraus ergeben und erarbeitet L�sungsm�glichkeiten.

I. Einf�hrung

1. Angeordnete Zwangseinziehung bei Pf�ndung
der Aktien in der Satzung

a) Zwangseinziehung
Eine Zwangseinziehung von Aktien liegt immer dann vor, wenn die

einzuziehenden Aktien nicht der Gesellschaft selbst geh�ren. Sie er-

folgt ohne R�cksicht auf den konkreten Willen des betreffenden Ak-

tion�rs und setzt damit dessen Einverst�ndnis nicht voraus.1 Folge

der Einziehung ist, dass die Mitgliedsrechte und Pflichten in Bezug

auf die eingezogenen Aktien erl�schen.2 Sie ist nur dann gem�ß § 237

Abs. 1 S. 2 AktG zul�ssig, wenn die Satzung eine entsprechende Rege-

lung vorsieht. Im Hinblick auf die Satzungsregelung werden dabei die

angeordnete und die gestattete Zwangseinziehung unterschieden.3

b) Angeordnete Zwangseinziehung
Eine Zwangseinziehung ist dann angeordnet, wenn die Satzung festlegt,

dass unter bestimmten Voraussetzungen Aktien eingezogen werden

m�ssen. Die Umst�nde f�r die Zwangseinziehung (Voraussetzungen,

Umfang und Einziehungsentgelt) m�ssen dabei so genau geregelt sein,

dass der Vorstand in Bezug auf die Einziehung keinen Entscheidungs-

spielraum mehr hat.4 Als Gr�nde f�r die Zwangseinziehung kommen

dabei z.B. Regelungen in Betracht, nach welchen die Aktien eines ver-

storbenen Aktion�rs oder die Aktien, die von Gl�ubigern des Aktion�rs

gepf�ndet wurden oder die Aktien, f�r welche die f�r die �bertragung

erforderliche Zustimmung bei vinkulierten Namensaktien nicht erteilt

wird, eingezogen werden sollen.5 In Bezug auf das Einziehungsentgelt

muss die Satzung keine bestimmte H�he angeben. Erforderlich ist aber,

dass die Satzungsbestimmung eine Bezugsgr�ße (B�rsenpreis, Liquida-

tionswert, Ertragswert usw.) nennt, auf die die Verwaltung keinen Ein-

fluss nehmen kann, und die es dem Anleger erm�glicht, das wirtschaft-

liche Risiko der Einziehung zu kalkulieren.6

Nach § 237 Abs. 1 S. 2 AktG muss die Anordnung der Zwangseinzie-

hung grunds�tzlich vor �bernahme oder Zeichnung der einzuziehen-

den Aktien in der Satzung erfolgt sein. Zul�ssig undmit diesem Schutz-

gedanken vereinbar ist jedoch auch, die Zwangseinziehung f�r bereits

gezeichnete Aktien durch entsprechende Satzungs�nderung mit Zu-

stimmung s�mtlicher betroffener Aktion�re nachtr�glich anzuordnen.7

DerAktion�r kann sodie sachlichenVoraussetzungenundGrenzen, un-

ter welchen seineMitgliedschaft durch die Satzungsregelung entziehbar

ist, beim Aktienerwerb erkennen8 oder sich mit deren Geltung durch

seineZustimmungzur Satzungs�nderung einverstanden erkl�ren.9

2. Einziehung der gepf�ndeten Aktien durch
die Gesellschaft

Die Einziehung der Aktien durch die Gesellschaft erfolgt durch eine

entsprechende Einziehungshandlung der Gesch�ftsleitung, die zwin-

gend mit einer Kapitalherabsetzung in H�he des auf die eingezogenen

Aktien entfallenen Betrages einhergeht.10

a) Einziehungshandlung
Liegen die in der Satzung festgelegten Voraussetzungen f�r eine ange-

ordnete Zwangseinziehung vor, hat die Gesch�ftsleitung keine Ent-

scheidung �ber das „ob“ im eigentlichen Sinne mehr zu treffen, da

ihr kein Entscheidungsspielraum verbleibt. Es geht letztlich nur noch

um eine Einziehungshandlung als solche.11

b) Kapitalherabsetzung
Gem�ß § 237 Abs. 2 S. 1 AktG sind die Vorschriften �ber die ordentli-

che Kapitalherabsetzung im Rahmen der Einziehung der Aktien zu be-

achten. An die Stelle des Hauptversammlungsbeschlusses tritt gem�ß

§ 237 Abs. 6 S. 2 AktG bei einer angeordneten Zwangseinziehung die
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1 Lutter, in: K�lner Kommentar zum AktG, 2. Aufl. 1995, § 237 Rn. 22; Veil, in: K. Schmidt/Lutter, AktG,
2008, § 237 Rn. 6.

2 Veil, in: K. Schmidt/M. Lutter, AktG, 2008, § 237 Rn. 6; Oechsler, in: M�nchKommAktG, 3. Aufl. 2011,
§ 237 Rn. 116.

3 Im Gegensatz zur angeordneten spricht man von einer gestatteten Zwangseinziehung, wenn die Sat-
zung die M�glichkeit der Einziehung der Aktien vorsieht und die endg�ltige Entscheidung �ber die Ein-
ziehung in das Ermessen der Hauptversammlung stellt, s. auch Krieger, in: M�nch.Hdb.AG, 3. Aufl. 2007,
§ 62 Rn. 10; Lutter, in: K�lner Kommentar AktG, 2. Aufl. 1993, § 237 Rn. 44 ff., 48.

4 Krieger, in: M�nch. Hdb. AktG, 3. Aufl. 2007, § 62 Rn. 7; Veil, in: K. Schmidt/M. Lutter, AktG, 2008, § 237
Rn. 11.

5 Oechsler, in: M�nchKommAktG, 3. Aufl. 2011, § 237 Rn. 29; Veil, in: K. Schmidt/M. Lutter, AktG, 2008,
§ 237 Rn. 12.

6 Oechsler, in: M�nchKommAktG, 3. Aufl. 2011, § 237 Rn. 63; Veil, in: K. Schmidt/M. Lutter, AktG, 2008,
§ 237 Rn. 13.

7 Krieger, in: M�nch. Hdb. AG, 3. Aufl. 2007, § 20 Rn. 6; Veil, in: K. Schmidt/M. Lutter, AktG, 2008, § 237
Rn. 9 f.; Roth�rmel, ZEV 2006, 435, 436.

8 Oechsler, in: M�nchKommAktG, 3. Aufl. 2011, § 237 Rn. 28.
9 Veil, in: K. Schmidt/M. Lutter, AktG, 2008, § 237 Rn. 9.

10 Oechsler, in: M�nchKommAktG, 3. Aufl. 2011, § 238 Rn. 1; Veil, in: K. Schmidt/M. Lutter, AktG, 2008,
§ 238 Rn. 1; Lutter, in: K�lner Kommentar zum AktG, 2. Aufl. 1995, § 238 Rn. 1.

11 Oechsler, in: M�nchKommAktG, 3. Aufl. 2011, § 237 Rn. 113; Lutter, in: K�lner Kommentar zum AktG,
2. Aufl. 1995, § 237 Rn. 116.
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Entscheidung des Vorstands �ber die Einziehung der Aktien. Allerdings

ist auch bei der angeordneten Zwangseinziehung, soweit die Vorausset-

zung nach § 237 Abs. 3 AktG vorliegen, ein vereinfachtes Einziehungs-

verfahren nach § 237 Abs. 3 bis 5 AktG m�glich.12 Nach § 238 S. 3

AktG bedarf es ferner einer Einziehungshandlung der Gesellschaft, die

auf die Vernichtung der Rechte aus den Aktien gerichtet ist. Dies ge-

schieht durch eine entsprechende einseitig empfangsbed�rftige Wil-

lenserkl�rung der Gesellschaft, vertreten durch den Vorstand, gegen-

�ber dem Aktion�r.13 Mit Abschluss dieser Einziehungshandlung ist

das Kapital herabgesetzt, § 238 S. 2 AktG. Die Durchf�hrung der Kapi-

talherabsetzung muss dann vom Vorstand nach § 239 Abs. 1 AktG zur

Eintragung in dasHandelsregister angemeldet werden.

Des Weiteren ist der in § 225 AktG geregelte Gl�ubigerschutz zu

beachten, § 237 Abs. 2 S. 3 AktG. Hiernach d�rfen Zahlungen, die

aufgrund der Herabsetzung des Grundkapitals an die Aktion�re

geleistet werden sollen, erst ausgezahlt werden, nachdem seit der Be-

kanntmachung der Eintragung sechs Monate verstrichen sind und

den Gl�ubigern, die sich rechtzeitig gemeldet haben, Befriedigung

oder Sicherheit gew�hrt worden ist. An die Stelle der Bekanntma-

chung des Hauptversammlungsbeschlusses �ber die Kapitalherabset-

zung tritt nach § 239 AktG die Anmeldung der Durchf�hrung der

Kapitalherabsetzung.14

c) Einziehungsentgelt
Zieht der Vorstand die Aktien aufgrund angeordneter Zwangeinzie-

hung ein, so ist an den ausscheidenden Aktion�r das in der Satzung

festgelegte Einziehungsentgelt zu zahlen. Fehlt eine solche Abfin-

dungsentgeltregelung in der Satzung, so ist aufgrund des Bestimmt-

heitsgebotes die Anordnung nichtig und eine zwangsweise Einziehung

der Aktien nicht zul�ssig. Unter Umst�nden ist eine Umdeutung in

eine gestattete Zwangseinziehung m�glich.15 Die Unterscheidung ver-

schiedener Abfindungsh�hen f�r den Fall des Ausscheidens des Ak-

tion�rs und den Fall der Vollstreckung ist nicht zul�ssig.16

aa) Ausschluss des Einziehungsentgelts
Ob das Einziehungsentgelt in der Satzung ausgeschlossen werden

kann, ist umstritten. Im Schrifttum wird zum Teil die Meinung ver-

treten, der Ausschluss der Abfindung w�re, insbesondere wenn die

Einziehung den Zweck verfolgt, einen Verlust auszugleichen oder Ka-

pital zur�ckzuzahlen und alle Aktion�re gleichermaßen treffe, zul�s-

sig.17 Vor allem im Hinblick auf die Bedeutung der Eigentumsgaran-

tie des Art. 14 Abs. 1 GG f�r die Abfindungsleistung ist die M�glich-

keit des Ausschlusses des Abfindungsentgelts aber zu verneinen.18

Das Bundesverfassungsgericht hat zu der im Rahmen von Unterneh-

mensvertr�gen an die Aktion�re zu zahlende Abfindung bzw. den zu

zahlenden Ausgleich entschieden, dass das, was dem Aktion�r an Ei-

gentum im Sinne von Art. 14 Abs. 1 GG verloren geht, ausgeglichen

werden muss. Der Aktion�r muss damit eine volle Entsch�digung er-

halten.19 Diese Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist

auch zu beachten, wenn die Kapitalherabsetzung dem Ausschluss ei-

nes Aktion�rs dienen soll. Es w�rde schließlich einen Wertungswider-

spruch bedeuten, wenn das im Rahmen einer Zwangseinziehung zu

zahlende Einziehungsentgelt anders beurteilt w�rde, als die Abfin-

dung, die Aktion�ren im Zusammenhang mit dem Abschluss von Be-

herrschungs- und Gewinnabf�hrungsvertr�gen zu zahlen ist.20 Au-

ßerdem w�rde der betroffene Aktion�r, w�re der Ausschluss des Ab-

findungsentgelts zul�ssig, nie ein Vollmitglied der Aktiengesellschaft.

Man k�nne dann vielmehr nur von einer Mitgliedschaft auf Zeit

sprechen.21

bb) H�he des Einziehungsentgelts
Bei der H�he des Einziehungsentgelts kann insbesondere zwischen

dem Marktwert und dem Nominalwert der Aktie unterschieden wer-

den.

H�ufig wird in der Satzung festgelegt, dass an einen ausscheidenden

Aktion�r eine Abfindung zu zahlen ist, deren H�he sich nach dem

Marktwert richtet. Sinnvoll ist dann eine Ankn�pfung an den �ber die

geltenden Bewertungsgrunds�tze des IDW zu ermittelnden Unterneh-

menswert der Gesellschaft im Zeitpunkt des Einziehungsbeschlusses

bzw. der Entscheidung des Vorstands gem�ß § 237 Abs. 6 AktG, soweit

er anteilig auf die Aktien des ausscheidenden Aktion�rs entf�llt. Die

Auszahlung des Marktwertes birgt jedoch im Hinblick auf die Kapital-

bindung Probleme, wenn sich der Buchwert der Aktie unter dem

Marktwert bewegt, da auch bei der Zwangseinziehung von Aktien

grunds�tzlich die Aussch�ttungssperre des § 57 Abs. 1, Abs. 3 AktG zu

beachten ist.22 Nach § 237 Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 225 Abs. 2 AktG greift

die Aussch�ttungssperre nur bis zur H�he des Buchgewinns nicht.

�bersteigt die in der Satzung festgelegte Abfindung diesen Betrag, so

unterf�llt der dar�ber hinausgehende Betrag grunds�tzlich der Aus-

sch�ttungssperre gem�ß § 57 Abs. 1 AktG. Im Rahmen einer ordentli-

chen Kapitalherabsetzung durch Einziehung von Aktien scheidet damit

eine Abfindungszahlung �ber den Buchgewinn hinaus aus.23 Eine Ka-

pitalherabsetzung ist allenfalls m�glich, wenn bei der Gesellschaft freie

Mittel vorhanden sind, die einen, den Nominalbetrag �bersteigenden

Betrag decken und damit eine (zul�ssige) vereinfachte Kapitalherabset-

zung im Sinne von § 237 Abs. 3–5 AktG m�glich machen.24 Ist dies

nicht der Fall, so muss eine Einziehung unterbleiben. Eine dennoch

vom Vorstand vorgenommene Einziehungshandlung w�re, wie auch

ein entsprechender Hauptversammlungsbeschluss, nichtig.25

Die Beschr�nkung der Abfindungsh�he in der Satzung auf den Nomi-

nalwert der Aktie, der unterhalb des Markwertes liegt, wird zumin-

dest dann als zul�ssig angesehen, wenn es sich um eine mitunterneh-

merisch gepr�gte Aktiengesellschaft handelt.26 Personenbezogene,

nicht an der B�rse notierte Aktiengesellschaften sind in ihrer Struktur

mit einer GmbH vergleichbar, f�r welche die Reduzierung der Abfin-

dungsh�he auf den Buchwert allgemein als zul�ssig erachtet wird.27
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12 H�ffer, AktG, 9. Aufl. 2010, § 237 Rn. 40; Oechsler, in: M�nchKommAktG, 3. Aufl. 2011, § 237 Rn. 112.
13 Lutter, in: K�lner Kommentar zum AktG, 2. Aufl. 1995, § 238 Rn. 7; Veil, in: K. Schmidt/M. Lutter, AktG,

2008, § 238 Rn. 7.
14 Oechsler, in: M�nchKommAktG, 3. Aufl. 2011, § 237 Rn. 115; Veil, in: K. Schmidt/M. Lutter, AktG, 2008,

§ 237 Rn. 52; H�ffer, AktG, 9. Aufl. 2010, § 237 Rn. 41.
15 Oechsler, in: M�nchKommAktG, 3. Aufl. 2011, § 237 Rn. 66; Lutter, in: K�lner Kommentar zum AktG,

2. Aufl. 1995, § 237 Rn. 69.
16 Oechsler, in: M�nchKommAktG, 3. Aufl. 2011, § 237 Rn. 68; Lutter, in: K�lner Kommentar zum AktG,

2. Aufl. 1995, § 237 Rn. 68.
17 Krieger, in: M�nch. Hdb. AktG, 3. Aufl. 2007, § 62 Rn. 12; Oechsler, in: M�nchKommAktG, 3. Aufl. 2011,

§ 237 Rn. 65.
18 Oechsler, in: M�nchKommAktG, 3. Aufl. 2011, § 237 Rn. 65; Veil, in: K. Schmidt/M. Lutter, AktG, 2008,

§ 237 Rn. 16; Lutter, in: K�lner Kommentar zum AktG, 2. Aufl. 1995, § 237 Rn. 65.
19 BVerfG, 8.9.1999 – BvR 301/89, NZG 2000, 28.
20 Veil, in: K. Schmidt/M. Lutter, AktG, 2008, § 237 Rn. 16.
21 Lutter, in: K�lner Kommentar zum AktG, 2. Aufl. 1995, § 237 Rn. 65; Oechsler, in: M�nchKommAktG,

3. Aufl. 2011, § 237 Rn. 65.
22 Tielmann, DStR 2003, 1796, 1797; Oechsler, in: M�nchKommAktG, 3. Aufl. 2011, § 237.
23 Oechsler, in: M�nchKommAktG, 3. Aufl. 2011, § 237 Rn. 70; Krieger, in: M�nch. Hdb. AG, 3. Aufl. 2007,

§ 62 Rn. 14; Tielmann, DStR 2003, 1796, 1798.
24 Lutter, in: K�lner Kommentar zum AktG, 2. Aufl. 1995, § 237 Rn. 73; Oechsler, in: M�nchKommAktG,

3. Aufl. 2011, § 237 Rn. 70.
25 Lutter, in: K�lner Kommentar zum AktG, 2. Aufl. 1995, § 237 Rn. 73; Pl�ckelmann, in: Fachanwaltskom-

mentar Gesellschaftsrecht, 2. Aufl. 2010, § 237 AktG Rn. 33 ff.
26 Oechsler, in: M�nchKommAktG, 3. Aufl. 2011, § 237 Rn. 67; Lutter, in: K�lner Kommentar zum AktG,

2. Aufl. 1995, § 237 Rn. 67.
27 Lutter, in: K�lner Kommentar zum AktG, 2. Aufl. 1995, § 237 Rn. 66, 67; BGH, WM 1989, 783 ff.
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II. Liquidit�tsprobleme der Gesellschaft

Befindet sich die Gesellschaft in einer angespannten Liquidit�tssituati-

on und ist absehbar, dass die Zahlung der in der Satzung festgelegten

Abfindung trotz des im Rahmen der Zwangseinziehung der Aktien

vorzunehmenden Kapitalherabsetzung frei werdenden Kapitals die

Zahlungsf�higkeit der Gesellschaft gef�hrdet, steht der Vorstand vor

der Frage, wie er mit dieser Situation umzugehen hat. Einerseits ist der

Vorstand verpflichtet, die Satzungsbestimmung durchzuf�hren, ande-

rerseits ist er gleichfalls verpflichtet, Schaden von der Gesellschaft abzu-

wenden. F�hrt er die Satzungsbestimmung aus und wird die Gesell-

schaft dadurch zahlungsunf�hig, so verst�ßt er gegen das Insolvenzver-

ursachungsverbot undmacht sich schadensersatzpflichtig.

1. Pflicht zum Vollzug der Satzungsanordnung
Liegen die in der Satzung festgelegten Voraussetzungen f�r die Einzie-

hung von Aktien vor, so steht, wie bereits zuvor n�her ausgef�hrt wurde

(s. I.2.a)), dem Vorstand kein Entscheidungsspielraummehr zur Verf�-

gung. Ermuss die Anordnung ausf�hren. Kommt er dieser Pflicht nicht

nach, so ist darin ein wichtiger Grund zu sehen, der einenWiderruf der

Bestellung des Vorstands durch den Aufsichtsrat rechtfertigt.

Ein wichtiger Grund im Sinne von § 84 Abs. 3 S. 3 AktG liegt vor,

wenn die Fortsetzung des Organverh�ltnisses bis zum Ablauf der

Amtszeit des Vorstands f�r die Gesellschaft nicht zumutbar ist.28 Dies

ist regelm�ßig dann der Fall, wenn der Vorstand einen Hauptver-

sammlungsbeschluss nicht vollzieht und damit seine Pflicht nach § 83

Abs. 2 AktG verletzt.29 Zwar geht es bei der angeordneten Zwangsein-

ziehung nicht um den Vollzug eines Hauptversammlungsbeschlusses,

sondern einer Satzungsanordnung. Die Interessenlage ist jedoch

vergleichbar, da in beiden F�llen der Wille der Gesellschaft einer Aus-

f�hrungshandlung durch den Vorstand bedarf. Widersetzt sich der

Vorstand dem Willen der Gesellschaft, ist das Vertrauensverh�ltnis

zerst�rt, so dass auch im Falle der Nicht-Vollziehung einer Satzungs-

anordnung ein wichtiger Grund f�r die Abberufung des Vorstands im

Sinne von § 84 Abs. 3 S. 3 AktG zu sehen ist.30

2. Schadensersatzpflicht nach §§ 93 Abs. 3 Nr. 6, 92
Abs. 2 S. 3 AktG

F�hrt der Vorstand die Satzungsanordnung aber aus und zieht die Aus-

zahlung der Abfindung an den ausscheidenden Aktion�r die Zahlungs-

unf�higkeit der Gesellschaft im Sinne von § 17 Abs. 2 InsO nach sich,

macht sich der Vorstand gem�ß §§ 93 Abs. 2 Nr. 6, 92 Abs. 2 S. 3 AktG

schadensersatzpflichtig. Nach § 92 Abs. 2 S. 3 AktG sind Zahlungen an

Aktion�re, die zur Zahlungsunf�higkeit der Gesellschaft f�hren, nicht

zul�ssig. Ein Handeln gegen dieses Insolvenzverursachungsverbot f�hrt

zur Schadensersatzpflicht, § 93 Abs. 3 Nr. 6 AktG.

Der SinnundZweck derVorschrift gebietet es, dasZahlungsverbot nicht

nur, wie vom Wortlaut indiziert, auf aktuelle Aktion�re, sondern auch

auf Aktion�re anzuwenden, deren Gesellschaftsanteile imWege der an-

geordneten Zwangseinziehung eingezogen wurden und deren Aktio-

n�rsstellungbeiAuszahlungderAbfindungbereits untergegangen ist.31

F�r die Anwendung der Vorschrift spricht zum einen, dass das Zah-

lungsverbot nach § 92Abs. 2 S. 3 AktG immer dann eingreift, wenn sich

nicht ausschließen l�sst, dass die Zahlung wegen der Aktion�rseigen-

schaft des Empf�ngers erfolgt. Entscheidend ist damit, ob der Tatbe-

stand, derdemZahlungsanspruch zuGrunde liegt, durch dieAktion�rs-

stellung bedingt ist.32DerAbfindungsanspruchdes ausscheidendenAk-

tion�rs ist die Entsch�digung f�r den Verlust der Mitgliedschaftsrechte

unddamit durchdie urspr�nglicheAktion�rsstellung bedingt.

Zum anderen soll die Auszahlungssperre des § 92 Abs. 2 S. 3 AktG nach

der Gesetzesbegr�ndung die bestehenden Mechanismen, welche die

Gesellschaftsgl�ubiger gegen Verm�gensverschiebungen zwischen Ge-

sellschaft und Gesellschafter sch�tzen, erg�nzen. Genannt wird diesbe-

z�glich vor allem die Regelung des § 57 AktG.33 Bezweckt wird der

Schutz von Gesellschaftsgl�ubigern vor Ausnutzen von „Grauzonen“

im Bereich des allgemeinen Verbots der Einlagenr�ckgew�hr.34 Zwar

findet § 57 AktG im Rahmen von Kapitalherabsetzungen insoweit, als

die Auszahlung des Nominalbetrages der Kapitalherabsetzung an den

Aktion�r beabsichtigt ist, keine Anwendung. Die Interessen der Gl�ubi-

ger werden aber durch die Auszahlungssperre nach § 225 Abs. 2 AktG

gewahrt (siehe Ziffer I.2.c)).35 Die von § 92 Abs. 2 S. 3 AktG bezweckte

Erg�nzung des Gl�ubigerschutzes wird nur dann vollst�ndig erreicht,

wenn die Vorschrift auch auf Zahlungen im Rahmen von Kapitalherab-

setzungen an ausscheidende Aktion�re Anwendung findet. Auch im

Rahmen des § 225 Abs. 2 AktG gibt es „Grauzonen“, z.B. nach Ablauf

der Auszahlungssperre von sechs Monaten, deren Ausnutzung durch

die Gesellschaft und die Gesellschafter zu Gunsten der Gesellschafts-

gl�ubiger durch das Insolvenzverursachungsverbot des § 92 Abs. 2 S. 3

AktG ja gerade vermiedenwerden sollen.

3. L�sung des Interessenkonflikts des Vorstands
Der dargestellte Interessenkonflikt des Vorstands zwischen der Pflicht

zum Vollzug der Satzungsanordnung und der Gefahr, sich dadurch

schadensersatzpflichtig zu machen, kann dadurch gel�st werden, dass

der Vorstand die Angelegenheit der Hauptversammlung zur Entschei-

dung vorlegt. Nach § 93 Abs. 4 AktG ist eine Schadensersatzpflicht

des Vorstands ausgeschlossen, wenn seine Handlung auf einem ge-

setzm�ßigen Hauptversammlungsbeschluss beruht. Diese Regelung

bezweckt gerade die Vermeidung des Interessenkonflikts des Vor-

stands zwischen Vollzugspflicht eines Hauptversammlungsbeschlusses

und Schadensersatzpflicht.36

Auf den Vollzug einer Satzungsanordnung kann § 93 Abs. 4 AktG al-

lerdings dann nicht direkt angewendet werden, wenn der betroffenen

Satzungsbestimmung ein satzungsver�ndernder Hauptversammlungs-

beschluss zu Grund liegt und dieser rechtm�ßig ist. Schließlich voll-

zieht der Vorstand nicht den die Satzungs�nderung herbeif�hrenden

Hauptversammlungsbeschluss, sondern die Satzungsanordnung.

Es besteht jedoch auch im Rahmen einer in der Satzung angeordneten

Zwangseinziehung von Aktien die M�glichkeit, eine Entscheidung

der Hauptversammlung �ber die Einziehung der Aktien herbeizuf�h-

ren; die gesetzliche Regelung in § 237 Abs. 6 AktG spricht insoweit

nur von „bedarf“.37 Da es sich bei der Entscheidung des Vorstands

um eine Gesch�ftsf�hrungsmaßnahme im Sinne von § 83 AktG han-

delt,38 kann der Vorstand somit nach § 119 Abs. 2 AktG die Angele-
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28 H�ffer, AktG, 9. Aufl. 2010, § 84 Rn. 26.
29 Spindler, in: M�nchKommAktG, 3. Aufl. 2008, § 83 Rn. 24; M�nch. Hdb. AG, 3. Aufl., § 25 Rn. 81.
30 Spindler, in: M�nchKommAktG, 3. Aufl. 2008, § 93 Rn. 207.
31 Oechsler, in: M�nchKommAktG, 3. Aufl. 2011, § 237 Rn. 116; Veil, in: K. Schmidt/M. Lutter, AktG, 2008,

§ 237 Rn. 7.
32 Mertens/Cahn, in: K�lner Kommentar zum Aktiengesetz, 3. Aufl., § 92 Rn. 46.
33 BT-Drucks. 16/6140, S. 46.
34 BT-Drucks. 16/6140, S. 46; Mertens/Cahn, in: K�lner Kommentar zum Aktiengesetz, 3. Aufl., § 92 Rn. 59.
35 Oechsler, in: M�nchKommAktG, 3. Aufl. 2011, § 225 Rn. 1; Lutter, in: K�lner Kommentar zum AktG,

2. Aufl. 1995, § 225 Rn. 2.
36 Wiesner, in: M�nch. Hdb. AG, 3. Aufl. 2007, § 26 Rn. 14; Mertens/Cahn, in: K�lner Kommentar zum AktG,

3. Aufl. 2010, § 93 Rn. 149.
37 Oechsler, in: M�nchKommAktG, 3. Aufl. 2011, § 237 Rn. 112; Veil, in: K. Schmidt/M. Lutter, AktG, 2008,

§ 237 Rn. 51; H�ffer, AktG, 9. Aufl. 2010, § 237 Rn. 40.
38 Pl�ckelmann, in: Fachanwaltskommentar Gesellschaftsrecht, 2. Aufl. 2010, § 237 AktG Rn. 32.
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genheit der Hauptversammlung zur Entscheidung vorlegen. Ist der

Hauptversammlungsbeschluss gesetzm�ßig, also nicht anfechtbar

oder nichtig,39 ist eine Schadensersatzpflicht des Vorstands bei Voll-

zug des Hauptversammlungsbeschlusses ausgeschlossen, § 93 Abs. 4

AktG.40 Zu beachten ist, dass die Verpflichtung zur Ausf�hrung des

vom Vorstand veranlassten Hauptversammlungsbeschlusses nach § 83

Abs. 2 AktG den Vorstand auch dann trifft, wenn die Hauptversamm-

lung nicht im Sinne des Vorstands entschieden hat.41

Beschließt nun die Hauptversammlung gem�ß der Satzungsanord-

nung die Einziehung gepf�ndeter Aktien gegen Zahlung des in der

Satzung festgelegten Einziehungsentgelts und ist absehbar, dass die

Auszahlung zur Zahlungsunf�higkeit der Gesellschaft f�hrt, verst�ßt

der Beschluss der Hauptversammlung gegen § 92 Abs. 2 S. 3 AktG.

Diese Vorschrift dient nach der Gesetzesbegr�ndung vorwiegend dem

Gl�ubigerschutz,42 so dass der entsprechende Hauptversammlungsbe-

schluss gem. § 249 Nr. 3 AktG nichtig und damit nicht rechtm�ßig

im Sinne von § 93 Abs. 4 AktG ist.43 § 93 Abs. 4 AktG findet damit

keine Anwendung und der Vorstand macht sich bei Vollzug des nicht

rechtm�ßigen Hauptversammlungsbeschlusses schadensersatzpflich-

tig. Er ist nicht verpflichtet, gem�ß § 83 Abs. 2 AktG den Hauptver-

sammlungsbeschluss auszuf�hren.44 Er ist aber, zur Vermeidung einer

Schadensersatzpflicht, verpflichtet, die Nichtigkeit des Hauptver-

sammlungsbeschlusses gerichtlich geltend zu machen.45

4. Zahlung des Einziehungsentgelts durch
einen Dritten

Der oben dargestellte Interessenkonflikt des Vorstands kann grund-

s�tzlich von Anfang an vermieden werden, wenn das Einziehungsent-

gelt von einem Dritten an den betroffenen Aktion�r gezahlt wird. Da

es sich bei dieser Verpflichtung der Gesellschaft nicht um eine h�chst-

pers�nliche Pflicht handelt, kann diese grunds�tzlich nach § 267 BGB

von einem Dritten �bernommen werden.

Zu beachten ist jedoch, dass das Zahlungsverbot des § 92 Abs. 2 S. 3

AktG auch bei Zahlungen Dritter an einen Aktion�r gelten muss,

wenn diese f�r Rechnung der Gesellschaft erfolgen. Dann f�hrt n�m-

lich u.U. der Erstattungsanspruch des Dritten gegen die Gesellschaft

zur Zahlungsunf�higkeit. Das bloß formelle Dazwischenschieben ei-

nes Dritten l�sst das wirtschaftliche Ergebnis, die Zahlungsunf�higkeit

der Gesellschaft, schließlich unber�hrt.46

III. Fazit

Zusammenfassend l�sst sich somit festhalten, dass auch im Fall einer

angespannten Liquidit�t dem Vorstand M�glichkeiten gegeben sind,

die Satzungsregelungen �ber eine angeordnete Zwangseinziehung zu

beachten und die urspr�ngliche Intention, die hinter einer entspre-

chenden Regelung steht, zu wahren. Zu seinem eigenen Schutz und

im Interesse der Gesellschaft sollte der Vorstand einerseits daran den-

ken, die Hauptversammlung mit der Angelegenheit zu befassen. Da-

r�ber hinaus kommt in Betracht, andere Aktion�re, in deren Interesse

h�ufig der Ausschluss eines Aktion�rs aufgrund der Pf�ndung von

Aktien steht, um Unterst�tzung zu bitten und so, unter Schonung

der eigenen Liquidit�t, die Einziehung zu bewerkstelligen.
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LEITSATZ

Der Gesch�ftsf�hrer haftet nicht nach § 64 Satz 1 GmbHG, wenn er

nach Eintritt der Insolvenzreife r�ckst�ndige Umsatz- und Lohnsteuern

an das Finanzamt und r�ckst�ndige Arbeitnehmeranteile zur Sozial-

versicherung an die Einzugsstelle zahlt.

GmbHG § 64 S. 1, 2

SACHVERHALT
Der Beklagte war Gesch�ftsf�hrer der I. Bauingenieurgesellschaft mbH (im

Folgenden: Schuldnerin), �ber deren Verm�gen aufgrund eines Antrags vom

25.1.2006das Insolvenzverfahrener�ffnetwurde.DerKl�ger istder Insolvenz-

verwalter. Er verlangt von dem Beklagten zwei Zahlungen ersetzt, die dieser

am 21. und 25.10.2005 zu Lasten des Gesellschaftsverm�gens an das Finanz-

amtD.unddieAOKH.geleistethat.DerKl�gerhatbehauptet, dieSchuldnerin

seizumZeitpunktderZahlungenbereits�berschuldetgewesen.

Die Zahlung an die AOK in H�he von 51640,24 Euro diente der Begleichung

von r�ckst�ndigen Sozialversicherungsbeitr�gen. Davon zahlte die AOK

39 Krieger/Sailer, in: K. Schmidt/M. Lutter, AktG, 2008, § 93 Rn. 50; Mertens/Cahn, in: K�lner Kommentar zum
AktG, 3. Aufl. 2010, § 93 Rn. 155 f.

40 Kubis, in: M�nchKommAktG, 2. Aufl. 2004, § 119 Rn. 29; Semler, in: M�nch. Hdb. AG, 3. Aufl. 2007, § 34
Rn. 20.

41 Kubis, in: M�nchKommAktG, 2. Aufl. 2004, § 119 Rn. 27; Spindler, in: K. Schmidt/M. Lutter, AktG, 2008,
§ 119 Rn. 25; Mertens/Cahn, in: K�lner Kommentar zum AktG, 3. Aufl. 2010, § 83 Rn. 9.

42 BT-Drucks. 16/B140 S. 46.
43 Spindler, in: M�nchKommAktG, 3. Aufl. 2008, § 93 Rn. 208; Mertens/Cahn, in: K�lner Kommentar zum Ak-

tiengesetz, 3. Aufl. 2010, § 93 Rn. 155; Krieger/Seiler, in: K. Schmidt/M. Lutter, AktG, 2008, § 93 Rn. 50.
44 Spindler, in: M�nchKommAktG, 3. Aufl. 2008, § 93 Rn. 209; Mertens/Cahn, in: K�lner Kommentar zum Ak-

tiengesetz, 3. Aufl. 2010, § 93 Rn. 9.
45 Mertens/Cahn, in: K�lner Kommentar zum Aktiengesetz, 3. Aufl. 2010, § 93 Rn. 155; Spindler, in: M�nch-

KommAktG, 3. Aufl. 2008, § 93 Rn. 209.
46 Mertens/Cahn, in: K�lner Kommentar zum Aktiengesetz, 3. Aufl., § 92 Rn. 49; zur Einbeziehung solcher

F�lle in die Verm�gensbindung nach § 57 AktG Bayer, in: M�nchKommAktG, 3. Aufl. 2008, § 57 Rn. 48.


